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TOP 5: 
Feststellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2016 

 

 

1. Sachvortrag 

    Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2016 ist in der Beilage in einem Zahlenteil und in einem 

    Erläuterungsteil ausführlich dargestellt.  

   

     

2. Beschlussantrag 

 
 Der Gemeinderat stellt gem. § 95, Abs. 2 Gem.O die Jahresrechnung 2016 

 wie folgt fest: 
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1. Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung der Gemeinde 
Jettingen für  das Haushaltsjahr 2016 
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2. Schuldenstand    

    

Stand 01.01.2016 Zugänge 2016 Abgänge 2016 Stand 31.12.2016 

    

215.303,21 € 0,00 € 3.468,09 € 211.835,12 € 

    

    

    

3. Allgemeine Rücklage   

    

Stand 01.01.2016 Zuführung 2016 Entnahme 2016 Stand 31.12.2015 

    

16.198.990,40 € 0,00 € 2.691.996,39 € 13.506.994,01 € 
 

 

 

4. Weitere in der Vermögensrechnung nachzuweisende Vermögensbestandteile 
                                          -Stand jeweils zum 31.12.2016- 
 
 

 Beteiligungen sowie Wertpapiere zum Zweck der Beteiligung                       1.051,07 € 

 Darlehensforderungen der Gemeinde                                                              2.399,34 € 

 Darlehensforderungen an Eigenbetrieb Wasserversorgung                          2.637.243,90 € 

 Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden                                     2.847.077,47 € 

 Eigenkapital in Sondervermögen der Gemeinde – Wasserversorgung            1.200.000,00 € 

 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten                                                                    0,00 € 

 Geldanlagen                 10.861.471,65 € 

 

 

Die entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden nachträglich genehmigt. 


